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PROJEKT EINER MILITAERKAPITULATION ZWISCHEN DEM KAISER [LEO¬

POLD I . ] UND DEN EIDGENOSSEN UND DIE MEINUNG DES
EIDG. AUSSCHUSSES DAZU

1 . Es soll ein unter einem Obersten stehendes Regiment von
3000 Mann aufgeteilt in 12 Kompagnien , jede ä 250 Mann,
angeworben und vom Kaiser mit "ober : und undergwöhr " ausge¬
rüstet werden.

2 . Zum Schutze der Erblande und der Städte Konstanz und Rhein-
felden soll von jeder Kompagnie Mannschaft abgestellt werden.

3 . Der Sold soll monatlich pro Kopf 5 Reichstaler betragen , wo¬
bei von 10 Mann deren 9 bezahlt werden . Ven AuAAchuAA möchte. alt

Sold 6 Reicht,taten . .

4 . Der Stabsoberst soll monatlich 600 Reichstaler erhalten . Ven
AuaacHuaa IaI  faüji 500 Reiche taten . .

5 . Die Obersten und Hauptleute sollen vom Kaiser , die subalter¬
nen Offiziere von den Hauptleuten ernannt werden . GemäAA dem

AuaacHjuaa uxtnen die ObenAten und Hauptleute daA enAtemat vom Kalten,
bei denen Tod aben von denen Enben zu ennennen.

6 . Jedem Hauptmann soll ein halber Monatssold im voraus ausbe¬
zahlt werden . Dieser Vorschuss wird nach 6 Monaten dergestalt
zur Rückzahlung fällig , dass er innert Jahresfrist getilgt
ist . Ven AuaacHuaa  möchte einen ganzen MonatAAold, den. pno nata ln den
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6 Monaten dei ernten Jahnei fiatemwelie zunückzuzahlen lit.

7 . Der Kaiser oder seine Vertreter können die Soldaten jeder¬
zeit mustern , doch müssten der Oberst und die Hauptleute

dafür besoldet werden . Ven. AuiichLLii will die Vunchfcühnung den.
Muitenungen entipnechend dem Uiui den Nation.

8 . Die Eidgenossen sollen allmonatlich ehrlich bezahlt werden.

9 . Rekrutenwerbungen erfolgen auf Kosten der Obersten und Haupt¬
leute . Sollte jedoch eine oder mehrere Kompagnien durch den
Feind oder durch Krankheit dezimiert werden , so wird zur

Neurekrutierung ein Urlaub gewährt . Den Auiichuii findet hle ^ün
3 Monate ali angemeaen . Tön dleie Zeit mäiie den Sold auibezahlt wen¬
den.

10 . Die Justiz wird dem Obersten und den Hauptleuten überlassen
und muss nach Landesbrauch vollzogen werden.

11 . Der Kaiser und seine Generäle mögen darauf achten , dass

zwischen Eidgenossen und Hochdeutschen ein gutes Einver¬
ständnis herrsche.

12 . Das Regiment soll ausschliesslich für die Verteidigung von
Konstanz und Rheinfelden und der Erblande , niemals aber

gegen Frankreich gebraucht werden . Ven AuMchaii will , daii den

Regiment keine Teilung enßähnt.
13 . Die Truppen sollen von der Musterung an wenigstens 3 Jahre

lang Dienst leisten . Ven Auiichuii begeknt dai Recht , die Tnuppen
Im Notfall hetmbenû en zu können.

14 . Das Regiment und dessen Kompagnien sollen den kaiserlichen
Truppen gleichgestellt sein.

15 . Die Soldzahlungspflicht beginne beim Aufbruch zu Hause und
endige bei der Rückkehr.

Das Projekt stairmt grösstenteils von [Johann Franz ] von Landsee
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